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Ausländische Staatsangehörige in der EU27 im Jahr 2009 
Ausländische Staatsangehörige machten 6,4% 
der Bevölkerung der EU27 aus 
 
Am 1. Januar 2009 lebten 31,9 Millionen ausländische Staatsangehörige1 in den EU27-Mitgliedstaaten, von denen 
11,9 Millionen Staatsangehörige eines anderen EU27 Mitgliedstaats waren. Die verbleibenden Staatsangehörigen 
waren Drittstaatenangehörige, insbesondere Staatsangehörige anderer europäischer Länder (7,2 Millionen), 
Staatsangehörige afrikanischer Länder (4,9 Millionen), Staatsangehörige asiatischer Länder (4,0 Millionen) und 
Staatsangehörige des amerikanischen Kontinents (3,3 Millionen). Ausländische Staatsangehörige machten 6,4% 
der Gesamtbevölkerung der EU27 aus. 

Diese Pressemitteilung basiert auf einem Bericht2 von Eurostat, dem statistischen Amt der Europäischen 
Union, über ausländische Staatsangehörige in den EU27 Mitgliedstaaten, den EFTA- und Kandidatenländern. 

Der Anteil ausländischer Staatsangehöriger lag zwischen weniger als 1% in Polen, Rumänien und 
Bulgarien und 44% in Luxemburg 
Im Jahr 2009 wurden die meisten ausländischen Staatsangehörigen in Deutschland (7,2 Millionen Personen), 
Spanien (5,7 Millionen), dem Vereinigten Königreich (4,0 Millionen im Jahr 2008), Italien (3,9 Millionen) und 
Frankreich (3,7 Millionen) verzeichnet. Mehr als 75% der ausländischen Staatsangehörigen in der EU27 lebten in 
diesen Mitgliedstaaten. 

In den EU27-Mitgliedstaaten wurde der höchste Anteil ausländischer Staatsangehöriger an der Bevölkerung in 
Luxemburg (44% der Gesamtbevölkerung) beobachtet, gefolgt von Lettland3 (18%), Zypern und Estland3 (je 
16%), Spanien (12%), Irland (11%) und Österreich (10%). Der Anteil der ausländischen Staatsangehörigen lag in 
Polen, Rumänien, Bulgarien und der Slowakei bei 1% oder weniger.  

Über ein Drittel der ausländischen Staatsangehörigen in der EU27 kam aus einem anderen 
Mitgliedstaat 
Im Jahr 2009 waren 37% der ausländischen Staatsangehörigen in der EU27 Staatsangehörige eines anderen 
EU27 Mitgliedstaats. Die größten Gruppen kamen aus Rumänen (2,0 Millionen bzw. 6% aller ausländischen 
Staatsangehörigen in der EU27), Polen (1,5 Millionen bzw. 5%), Italien (1,3 Millionen bzw. 4%) und Portugal (1,0 
Millionen bzw. 3%). Von den Drittstaatenangehörigen kamen die größten Gruppen aus der Türkei (2,4 Millionen 
bzw. 8% aller ausländischen Staatsangehörigen in der EU27), Marokko (1,8 Millionen bzw. 6%) und Albanien (1,0 
Millionen bzw. 3%). 

Ausländische Staatsangehörige sind durchschnittlich jünger als Staatsangehörige 
Im Durchschnitt waren im Jahr 2009 ausländische Staatsangehörige, die in der EU27 lebten, deutlich jünger als die 
nationale Bevölkerung (Durchschnittsalter4 34,3 Jahre gegenüber 41,2 Jahren). Dies traf in allen Mitgliedsstaaten 
zu, außer in Estland3, Lettland3 und Polen. Die größten Altersunterschiede wurden in Italien (32,3 gegenüber 
43,9), Finnland (33,0 gegenüber 42,1) und Dänemark (32,1 gegenüber 41,0) verzeichnet. 

Von den ausländischen Staatsangehörigen waren die Drittstaatenangehörigen jünger als diejenigen aus anderen 
EU27 Mitgliedstaaten  (Durchschnittsalter 33,0 Jahre gegenüber 36,9 Jahren). 

 



Ausländische Staatsangehörige, 2009 

Ausländische 
Staatsangehörige insgesamt 

Staatsangehörige eines 
anderen EU27-Mitgliedstaats 

Staatsangehörige eines 
Drittstaates 

 
000s 

in % der 
Gesamt-

bevölkerung 
000s 

in % der 
Gesamt-

bevölkerung 
000s 

in % der 
Gesamt-

bevölkerung 
EU27* 31 860,3 6,4 11 944,2 2,4 19 916,2 4,0
Belgien** 971,4 9,1 659,4 6,2 312,0 2,9
Bulgarien 23,8 0,3 3,5 0,0 20,3 0,3
Tschech. Rep. 407,5 3,9 145,8 1,4 261,7 2,5
Dänemark 320,0 5,8 108,7 2,0 211,4 3,8
Deutschland 7 185,9 8,8 2 530,7 3,1 4 655,2 5,7
Estland3 214,4 16,0 9,6 0,7 204,8 15,3
Irland 504,1 11,3 364,8 8,2 139,2 3,1
Griechenland 929,5 8,3 161,6 1,4 767,9 6,8
Spanien 5 651,0 12,3 2 274,2 5,0 3 376,8 7,4
Frankreich 3 737,5 5,8 1 302,4 2,0 2 435,2 3,8
Italien 3 891,3 6,5 1 131,8 1,9 2 759,5 4,6
Zypern 128,2 16,1 78,2 9,8 50,0 6,3
Lettland3 404,0 17,9 9,4 0,4 394,6 17,5
Litauen 41,5 1,2 2,5 0,1 39,0 1,2
Luxemburg 214,8 43,5 185,4 37,6 29,5 6,0
Ungarn 186,4 1,9 109,8 1,1 76,6 0,8
Malta 18,1 4,4 8,2 2,0 9,9 2,4
Niederlande 637,1 3,9 290,4 1,8 346,7 2,1
Österreich 864,4 10,3 317,0 3,8 547,4 6,6
Polen*** 35,9 0,1 10,3 0,0 25,6 0,1
Portugal 443,1 4,2 84,7 0,8 358,4 3,4
Rumänien 31,4 0,1 6,0 0,0 25,3 0,1
Slowenien 70,6 3,5 4,2 0,2 66,4 3,3
Slowakei 52,5 1,0 32,7 0,6 19,8 0,4
Finnland 142,3 2,7 51,9 1,0 90,4 1,7
Schweden 547,7 5,9 255,6 2,8 292,1 3,2
Ver. Königreich** 4 020,8 6,6 1 614,8 2,6 2 406,0 3,9

Island 24,4 7,6 19,4 6,1 5,0 1,6
Norwegen 302,9 6,3 165,4 3,4 137,6 2,9
Schweiz 1 669,7 21,7 1 033,6 13,4 636,1 8,3

Türkei 103,8 0,1 45,3 0,1 58,4 0,1

* Schätzung 
** Belgien und das Vereinigte Königreich: 2008 Daten 
*** vorläufige Daten 



Durchschnittsalter4 der Bevölkerung nach Staatsangehörigkeitsgruppen, 2009 

Ausländische Staatsangehörige 

 Staatsangehörige 
Gesamt 

Staatsangehörige 
eines anderen EU27-

Mitgliedstaats 
Staatsangehörige 
eines Drittstaates 

EU27* 41,2 34,3 36,9 33,0 
Belgien : : : : 
Bulgarien 41,2 39,4 34,1 40,3 
Tschech. Rep. 39,6 34,7 36,8 33,7 
Dänemark 41,0 32,1 33,7 31,2 
Deutschland 44,5 36,6 40,1 34,7 
Estland3 37,3 49,3 38,1 49,8 
Irland 33,9 33,7 33,9 33,1 
Griechenland 42,6 34,1 44,0 32,2 
Spanien 41,1 32,6 35,5 31,1 
Frankreich 39,3 38,3 46,2 34,1 
Italien 43,9 32,3 32,9 32,0 
Zypern : : : : 
Lettland3 36,5 52,4 38,4 52,7 
Litauen 39,0 33,4 39,6 32,5 
Luxemburg 43,0 34,9 34,9 34,9 
Ungarn 39,7 37,4 37,7 37,0 
Malta 39,2 36,6 48,4 30,6 
Niederlande 40,8 34,0 36,1 32,6 
Österreich 42,3 33,9 35,5 32,9 
Polen** 37,8 42,4 49,8 40,0 
Portugal 40,9 34,0 38,0 33,3 
Rumänien 37,9 34,1 40,3 33,1 
Slowenien 41,4 37,3 41,7 37,1 
Slowakei 36,7 36,0 38,0 32,9 
Finnland 42,1 33,0 36,2 31,3 
Schweden 41,3 34,0 39,1 30,7 
Ver. Königreich : : : : 

Island 35,3 30,7 30,6 31,2 
Norwegen 39,2 32,6 35,2 29,7 
Schweiz 43,3 35,6 38,4 31,1 

Türkei 28,5 33,4 39,3 30,0 

* Schätzung 
** vorläufig 
: Daten nicht verfügbar 
 
 
1. Die Staatsangehörigkeit ist die besondere rechtliche Bindung zwischen einer Person und ihrem Staat, die durch Geburt 

oder durch Einbürgerung (je nach den nationalen Rechtsvorschriften durch Erklärung, Wahl, Eheschließung oder auf 
anderen Wegen) erworben wird.  
Ausländische Staatsangehörige sind Personen, die keine Staatsangehörigen des Landes sind, in dem sie ihren Wohnsitz 
haben. Darunter fallen auch Personen mit unbekannter Staatsangehörigkeit und Staatenlose. 

2. Eurostat, Statistik kurz gefasst, 45/2010 "Foreigners in the EU are diverse and largely younger than the nationals of 
the EU Member States", kostenlos im PDF-Format auf der Eurostat-Webseite verfügbar. Nur in englischer Sprache.  

3. Im Fall von Lettland und Estland ist der Anteil der Drittstaatenangehörigen besonders groß durch den Anteil der 
"anerkannten Nicht-Bürger". Dies sind hauptsächlich ehemalige Staatsangehörige der Sowjetunion, die ihren ständigen 
Wohnsitz in diesen Ländern haben, jedoch weder die lettisch/estländische Staatsbürgerschaft noch die eines anderen 
Landes erworben haben. Dieses Phänomen spiegelt sich auch im Durchschnittsalter der ausländischen Bevölkerung dieser 
beiden Länder wider.   

4. Das Durchschnittsalter ist das Alter, welches die Gesamtbevölkerung in zwei gleich große Gruppen teilt. Die eine Hälfte der 
Bevölkerung ist älter als das Durchschnittsalter und die andere Hälfte ist jünger. 
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